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i C « Ä m t l i eh e r T h e i l.

A. Betauntmachungen des Königlichen Landraths.

Sir. 274. « Berlin, den 25. Februar 1903. Nr. 275. Dess, ben 23. Juki 1903..

Remonte-Ankauf für 1903.

1. Zum Ankan dreijähriger, ausnahmsweise bierjähriger
Nemonten sollen in diesem Jahre im Regierungsbezirke
Breslau die nachbezeichneten öffentlichen Markte ab-
gehalten werden:
29. Juli Bernstadt 845 Uhr Vormittag,

123° Nachmittag.29. „ Namslau
2. Die angelauften Pferde werden sofort abgenommen

und gegen Quittung baar bezahlt.
3. Pferde mit Mängeln, die gesetzlich den Kan rückgängig

machen, sind vom Verkäufer gegen Erstattung des
Kaufpreises und der Unkosten zurückzunehmen, des-
gleichen Pferde, die sich während der ersten 28 Tage
nach dem Tage der Einlieferung in das Depot als
Klophengste erweisen.

Die gesetzmäßige Gewährsfrist wird für periodische
Augenentzündung (innere Augenentzündung, Mond-.
blindheit) auf 28 Tage nach dem Tage der Einlieferung
in das Depot verlängert, für Koppen (Krippensetzen)
auf 10 Tage vom genannten Zeitpunkte ab verkürzt.

4. Verkäufer, die Pferde vorführen, die ihnen nicht eigen-
- thümlich gehören, müssen sich gehörig ausweisen können.

5. Der Verkäufer ist verpflichtet, jedem verkauften Pferde
eine neue, starke, rindlederne Trense mit starkem Gebiß
und eine neue Kopfhalfter von Leder oder Hanf mit
zwei mindestens zwei Meter langen Stricken unentgelt-
lich mitzugeben. g

6. Zur Feststellung der Abstammung der Pferde sind die
Deck- und Füllenscheine mitzubringen

Auch werden die Vertäuser ersucht, die Schweife der
Pferde nicht übermäßig zu beschneiden und die Schwanz-
rübe nicht zu verkürzen. _ »

7. Vorstehende Ankaufsbedingungen gelten auch für nicht
öffentliche Märkte.

Kriegsmiuistertunn Remonte-Inspettion.
von Damnitz.

Oels, ben 6. Mai 1903.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hiermit zur

öffentlichen Kenntniß. .  

Betrifft die ·Kreistagsabgeordneten-
Erganzungswahlen.

Für die Kreistagsabgeordneten der Landgemeinden
. Bauergutsbesitzer Bache in Gutwohne, ·
. Gastwirth Freier in Bartkerey,
. Bauergutsbesitzer J ulius H ents chel in Ober-Schmolleu,
Bauergutsbesitzer Srocke in Baruthe,
Gemeindevorsteher Karl Pirnke in Prietzen,

. Bauergutsbesitzer August Scholz in Klein-Zönig
sind im laufenden Jahre Ergänzungswahlen vorzunehmen

Jm Anschluß an meine Kreisblattverfügung vom
24. Juni d. J. (Seite 137) bringe ich hierunter das Ver-
zeichniß 1V. der bei den bevorstehenden Ergänzungswahlen
betheiligten Wahlbezirke 2e. zur öffentlichen Kenntniß. Die
Gemeindevorstände der bezeichneten Ortschaften werden ver-
anlaßt, mit der Aufstellung der Wählerliften nach
Anleitung der Kreisblattverfügungen vom 5. Mai 1873
(Kreisblatt Seite 168) und vom 21. Mai 1873 (Kreisblatt
Seite 186) sofort vorzugehen. Die Formulare zu den
Wählerlisten werden den Gemeindevorständen durch Brief-
umschlag zugehen.

Die öffentliche Auslegung der Wählerlisten hat vom
1. bis einschließlich 4. September d. J. stattzufinden Die
Tage, an welchen die Auslegung der Listen erfolgt, sowie
das Lokal, in welchem die Auslegung stattfindet, sind mindestens
8 Tage vor dem Beginne der Auslegung in ortsüblicher
Weise bekannt zu machen und daß dies geschehen auf der
Wählerliste zu bescheinigen. Gleichzeitig ist den Gemeinde-
mitgliedern (Mitgliedern der Gemeindevertretung) zur Kennt-
niß zu bringen, daß innerhalb der obigen drei Tage gegen
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Wählerliste bei dem
Gemeindevorsteher Einwendungen erhoben werden können.

Auf etwa ergangene Einwendungen entscheidet der Ge-
meindevorstand in der Zeit vom 16. bis 18. September d. J.
durch einen schriftlichen Bescheid, in welchem die Belehrung
auszusprechen ist, daß gegen diese Entscheidung binnen zwei
Wochen vom Tage der Zustellung ab gerechnet die Klage
beim Kreisausschuß o en steht. Die Gemeindevorstäude
wollen sich über die ustellung ihrer Entscheidungen Em-
pfangsbescheinigungen ausstellen lassen und diese aufbewahren.

Der Tag der Wahlmäunerwahl wird später von mir
festgesetzt werben.
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Zu dem Wahlbezirke gehören: Z
a .

Wohls T g Sie Tä EiSnmgm desI III-Z 98cm f
Z3 ä » nwo ner a . e ä et Ungest-

ers Die Gemeinden sei-z selbstständigeu BE der Gemeisdeu Die Gewerbe “ä“ ä
g Z ©utßbe i f Z Z unb nahenden Zä

Z« zr e. Z« Gutsbezirke. Z
6a?

Gutwohne 475
Döberle 87 Neuhaus 37 3482 — 1 Die Gemeinden Kurz-
Carlsbnrg 97 witz und Neuhans werden
Jenkwitz 345 gemäß § 101 der Kreis-
Jackschönan 156 ordnungzueinerCollektivs
Kurzwitz 34 stimme vereinigt; jede
Tschertwitz 65 wählt einen Wahlmann.

I Schtckerw 29 Die beiden Wahlmänner
‑ Schwundn g 74 betheiligensich abwechselnd

Rotherinne 42 bei den Wahlen.
Strehlitz 521
Dorf Juliusburg 686
Neuhaus 41
Neudorf b. J. 90
Dämmer 347
Rathe 356

3445

Bartkerey 123 —- —— 3697 — 1 Die Gemeinde Grün-
Weiißensee 249 eiche hat einen Wahlmann
Buckowintke 191 selbstständig zu wählen.
Maliers 390
Groß-Graben 848

II. Grüneiche 45
Sechskiefern 146
Briese 381
Hönigem 259
Bogschütz 608
Zucklau 457

3697 X

GroßiEllguth 195 -— —- 2098 —- 1 Die Gemeinde Erdm-
Ober-Schmollen 453 pusch hat einen Wahl-
Nieder-Schmollen 120 mann selbstständig zu
Cronendorf 87 wählen-

I I Crompusch 89
VI · Schwierse 136

Vielguth 564
NeusEllguth 110
NeusSchmollen 344 „

» 2098        
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Zudem Wahlbezirke gehören: Z

B U

Wahl- Z T Summa der II
hezikk g L Die gL Einwvhuetzahl Die Gewerbe- Z Z Samerfungen.

« Die Gemeinden. “2’35— selbststandigen FF der Gemeinden treibenben äg

532 Gutsbezikke ge- G rar « ' „5
‚ä Z u ez r e. ä

Postelwitz 362 ..- ..„ .- 1
Zantoch 198
Ob.-, Nd.-Miihlatschütz 382
Mittel-Mühlatschütz 227

IX. Klein-Mühlatschütz 147
Fürsten-Ellguth 505
Wilhelminenort 443
Lampersdors 418

2682

Ziegelhof 77 —- — —- 1
Ober-Prietzen 294
Nieder-Prietzen 164
Kraschen 515
Laubsky 81

x_ Weidenbach 126
Langenhos 553

— Cunzendors 170 »
Patschkey 323
Vogelgesang 132

2435

Vorstadt-Bernstadt 345 —— —- — I DieGemeindeSchützen-
Neudors b. B. 119 dorf hat einen Wahlmann
Buchwald 573 selbstständig zu wählen.
Woitsdorf 368
Vangau 239

XI. Groß-Zöllnig « 756
Klein-Zöllnig 370
Sadewitz 427
Korsehlitz 262
Schützendors 53

3512

Nr. 276. Das, den 21. Juli 1903. a. von den unter dem 22. Januar 1874 ansgesertigten
» Aus Anlaß des am Sonntag, den 26. Juli d. J., statt-
findenden Sommer- und Stiftungsfestes des Kriegervereins
GroßiWeigelsdors habe ich genehmigt, daß daselbst aus dem
Festplatze Nachmittags von 3 Uhr ab der Verkauf von Ge-
trauten, Eßwaaren nnd anderen geringwerthigen Gegenständen
stattfinden darf.

Nr. 277.

Au ündig

Bei der im Beisein der Kreiscommission und eines
Notars statt« efundenen Verloosung der aus Grund der
Allerhöci Ei
zember 1
zulösenden Kreisobl

 bligationen des Kreises Oels.

 ästen s
  

nachstehenden Nummern gezogen worden und zwar-

Oe1s, den 11. Juli 1903.
mng der ausgeloosten Kreis-

rivilegien vom 27. November 1873 und 7. De-
L885 ausgeerttgten und am 2. Januar 1904 ein-

igationen des Kreises Oels sind die  

Kreisobligationen (2. Emisfton):
Lit. B. über 600 Mart

Nr. 2 und 4.

Lit. 0. über 300 Mart
Nr. 16, 22, 61, 118, 127, 140 und 150.

Lit. D. über 150 Mark
Nr. 29 und 35.

Lit. E. über 75 Mart
Nr. 2 und 18.

b. von den unter dem l. Januar 1886 ausgesertigten
Kreisobligationen (3. (intimen):

Lit. A. über 1000 Mark
Nr. 99 und 128.

Lit. B. über 500 Mart
Nr. 32, 39, 40 und 98.
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Lit. c. über 200 Mark « -
Nr. 79, 148, 209, 215, 248, 251, 259, 261, 267, 303,

430, 479 und 480.

Die Besitzer der vorbezeichneten, zum 2. Januar 1904
hierdurch gekündigten Obligationen werden aufgefordert,
den Nennwerth gegen Rückgabe der Obligationen nebst
den Zinsfcheinanweisungen und den noch nicht sälligen Zins-
scheinen vom 2. Januar 1904 ab bei der Kreiscommunal-
Kasse hierselbst in Empfang zu nehmen.

Eine weitere Verzinsung der ausgeloosten Obligationen
findet von dem genannten Tage ab nicht statt, und wird
der Werth der etwa nicht zurückgelieferten Zinsscheine von
den Kapitalien in Abzug gebracht.

Gleichzeitig wird bekannt gemacht, daß die zur Baar-
zahlung am 2. Januar 1903 ausgelooste Kreisobligation
vom 22. Januar 1874 (2. Emission)

Lit. B. Nr. 30 über 600 Mark
sowie die Kreisobligationen vom 1. Januar 1886 (3. Emission)

Lit. B. Nr. 126 und 142 über je 500 Mark

 

werden in den nächsten Tagen die Formulare zu den

 

noch nicht eingelöst sind. Die Inhaber dieser Obligationen
werden aufgefordert, zur Vermeidung weiterer Zinsverluste
die Valuta baldigst zu erheben.

Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses

Nr. 278. Oels, den 18.·Juli 1903.
Den Gemeindevorständen und Herrn Gutsvorstehern

ebe-
listen der Landwirthschaftskammer für Schlesien in BreHslau
für 1903/05 nebst den alten Hebelisten zugehen. Die Neu-
aufstellung der Hebelisten für die Jahre 1903/05 ist alsbald
vorzunehmen und sind mir die neuen und alten Hebelisten
bis zum 15. August 1903 spätestens einzureichen. Jst
weiterer Bedarf von Formularen vorhanden, so ist dieser bei
mir anzumelden.

Diejenigen der Gutsbezirke mit steuerpflichtigen Liegen-
schaften nur eines einzigen Eigenthümers kommen hierbei nicht
in Betracht.

Der Königliche Landrath.
Grat Kaspoth.

 

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Groß-Zöllnig, den 17. Juli 1903.
Der Rothlauf unter dem Schweinebestande des Frei-

stellenbesitzers Vogel in Groß-Zöllnig ist erloschen. ·
Die Sperrmaßregeln sind aufgehoben.

Der Amtsvorsteher.
gez. Kleiner.

« Juliusburg, den 18. Juli 1903.
. Unter dem Schwarzviehbestande des Gasthofbesitzers
Alb-en Deutschmann zu Stadt Juliusburg ist der Aus-
bruch des Rothlaufs amtlich festgestellt worden.

Sperrmaßregeln sind angeordnet.
s Die Polizeiverwaltung.

Schwarz.

Straßburg i. E., den 10. Juni 1903.

Oeffentliche Aufforderung zur Anmeldung von
Erbrechten.

Am 12. Oktober 1902 starb zu Durbach (Baden) der
zu Straßburg wohnhaft gewesene frühere Zahlmeister im
Jnfanterie - Regiment Nr. 126 Rechnungsrath Robert
Adolf Paul Wigand, geb. am 12. April 1842 zu Wiese-
grade (Kreis Oels), Sohn des Wirthfchafts - Amtmanns
August Wigand und der Johanna, gebotenen Kapuste.

Ein Testament hat sich nicht vorgefunden. Als gesetz-
liche Erben haben sich bisher Abkömmlinge der Eltern des
Erblassers gemeldet. Es. ergeht nunmehr an alle diejenigen,
welche gleich nahe oder näher mit dem Erblasser verwandt
sind und deshalb zur Erbfolge berufen zu sein glauben, die
Aufforderung ihre Ansprüche spätestens am 1. Oktober 1903
bei dem unterzeichneten Gerichte anzumelden

Kaiserliches Amtsgericht

Benachrichtigung und Anleitung.
über die Behandlung von Luftballons und zugehörigen
Ap araten, welche im Kreise Oels auf efunden werben.

m Zwecke wessen strick-er Ersoeichueeg der he
Luftschichten, in welche enschen nicht mehr vorzud

 

gen  

vermögen, läßt man fast in allen Staaten Europas von
Zeit zu Zeit kleinere oder größere Luftballons steigen, die
Instrumente tragen, welche auf einer geschwärzten Papier-
fläche selbstthätig Aufzeichnungen über die Temperatur, die
Feuchtigkeit und so weiter ausführen. Für die nächsten
Jahre finden derartige Ausfahrten an dem ersten Donners-
tage eines jeden Monats gleichzeitig in England, Frankreich,
Elsaß-Lothringen, Bayern, Preußen, Oesterreich nnd Rußland
statt, außerdem aber noch gelegentlich an anderen Tagen.
Jn Preußen erfolgen dieselben seitens des Keronnulisgcn
Qbfervatorinmø des Königinnen Meteorologisrhen n-
siitutg am Tegel-r Schießplatz bei Berlin; die Baumes,
Instrumente und aller Zubehör sind demnach fiskalisches
Eigenthum.

Da diese Ballons »unbemannt« sind, d. h. nur Apparate,
aber keine Person tragen, muß man erwarten, daß sie, von
verständigen Leuten gefunden, in zweckmäßiger Weise auf-
bewahrt und zurückgeschickt werden. Um den Bewohnern des
Kreises die Möglichkeit einer sachgemäßen Mitwirkung bei
diesen wichtigen und in allen Culturstaaten geübten Ver-
suchen zu gewähren, seien folgende Erläuterungen und
Vorschriften bekannt gegeben und die nachgeordneten Be-
hörden ersucht, deren Befolgung anzuempfehlen bezw. zu
überwachen.

1. Zum Emporheben der Instrumente werden meistens
Luftballons, die mit Eas gefüllt sind,- gelegentlich aber auch
Drachenflächen verwandt, die an einem Stahldraht gehalten
und durch die Wirkung des Windes zum Aufstei en gebracht
werden. Die Ballons sind entweder aus 610% oder aus
Gummi oder aus Papier hergestellt, an ihrem unteren Theile
haben sie eine Oeffnung, aus der man durch vorsichtiges
Drücken auf den Ballen das (aus entleeren kann, besonders
leicht, wenn man diese Oeffnung hierbei nach oben bringt.

Papierballons, deren Hülle an sich ohne Werth ist,
können ohne Weiteres durch Zerreißen entleert werden. Bei
dieser Thäti fett ist selbstverständlich jedes offene {euer
(6 garre, Pfeife, Streichholz oder anderes) mit ro irr

— Nebst mm Beilagen.
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1. Beilage zu Nr. 32 des Oelser -Kreisblattes.
 

 

Sorgfalt fern zu halten, da das Gas leicht zum Explodiren
gebracht .werden könnte. Ballons aus Stoff und Gummi
müssen mit thunlichster Sorgfalt behandelt und deshalb,
z. Zig. aus Bäumen, möglichst ohne Verletzungen frei gemacht
wer en.

Die zu demselben Zwecke benutzten Drachen haben die
Gestalt eines vierecki en, offenen, aus Holzstäben bestehenden
Kastens, der theilwei e mit Baumwollstoff bekleidet ist. Be-
findet sich, was meist nicht der Fall ist, noch ein längeres

Stück Stahldraht an dem Drachen, so ist, falls die Möglich-
keit vorliegt daß dieses eine elektrische Starkstrom-Leitung
berühren kann, jedes Ergreifen desselben mit den bloßen
Händen oder Berühren mit unbededkten Körpertheilen sorg-
fältig zu vermeiden. Dagegen beseitigt ein um die Hände
ewickeltes trockenes Tuch jede Gefahr. Man vermeide

jede unnöthige Beschädigung des sehr zerbrechlich gebauten
Drachens.

2. Jst der Ballon oder Drache bei starkem Winde noch

 

in schneller Bewegung, so ist bei den Versuchen, ihn fest--
zuhalten, mit aller Vorsicht zu verfahren, um nicht um-
gerissen und hierbei beschädigt zu werden. Ein schnelles
Umschlingen der herabhängenden Leine um einen festen Pfahl
oder Baum ist am vortheilhafteften, um seine Bewegung
aufzuhalten.

3. Das an dem Ballon oder Drachen hängende Instrument
ist von besonderem Werthe und musz deshalb mit der äußersten
Vorsicht behandelt werden. Sobald man das mit Metall-
papier bekleidete kleine Körbchen, in dem der Apparat unter-
gebracht ist, in der Luft ergreifen kann, oder wenn man es
am Erdboden oder in einem Baume hängend findet,
schneide man es, ohne im geringsten mit den Fingern hinein-
zugreifen, ab und stelle es uneröffnet vorsichtig bei Seite,
wenn möglich in einen geschützten Raum, wo es auch vor
dem Regen bewahrt ist. Sind an dem Körbchen noch
besondere Vorschriften angebracht, so führe man diese sofort
aus, z. B. wenn gebeten wird, an einer besonders bezeich-
neten Schnur so lange zu ziehen, bis eine. Feder aufschnappt,
was zum Zwecke hat, eine nachträgliche Zerstörung der  

aus mit Ruß geschwärztem Papier erfolgten Aufzeichnungen
zu verhindern.

4. Ballon, Netz, Fallschirm, Drachen und alle zugehörigen
Theile sind ebenfalls sorgfältig aufzubewahren.

5. Bei allen innerhalb des Königreichs Preußen und
der übrigen deutschen Bundesstaaten, außer dem Reichslande
Elsaß- Lothringen, Bayern, Württemberg und Baden,
gefundenen Ballons, Drachen und Apparaten ist sofort eine
telegraphische Depesche an das Jetonuntische Observntotinm
Reiuictiendorf—weti bei Berlin abzuschlcken, in der die
Adresse des Finders genau angegeben ist. Auch bei alls-
liindifchen Ballon, die nicht selten in Nord- und Mittel-
deutschland landeu, ist zuerst eine solche Depesche nach
Reinickendorf—Berlin zu schicken. Ballon oder Apparat
werden entweder abgeholt oder nach weiter erfolgender Vor-
schrift durch die Post zurückgefordert werden.

6. Für jeden aufgefundenen und in sachgemäßer Weise
behandelten Ballon oder Apparat wird an den oder die
Finder eine Belohnung gezahlt, die von b bis 20 Mark
betragen kann, je nachdem die Bergung mehr oder weniger
sorgfältig erfolgt ist, worüber sich das Königliche Meteo-
rologische Jnstitut die Entscheidung vorbehält; außerdem
werden alle sonstigen Kosten , auch für die Depesche,
zurückerstattet. ‑

Jm Falle von Streitigkeiten wird entschieden werden,
welchen Personen die Belohnung gebührt.

Die Polizei- und Gemeindebehörden werden ersucht,
der sachgemäßen Ausführung obiger Vorschriften die thunlichste
Förderung und Unterstützung zu Theil werden zu lassen.

Ganz besonders ist durch Belehrung und gelegentliches
gutes Beispiel darauf hinzuwirken, daß jedes Oeffnen oder
Berühren der Apparate in ihren inneren Theilen, die sehr
leicht zerbrechlich sind, ganz besonders aber an der mit
geschwärztem Papier oder Metall überzogenen Walze oder
Trommel den wissenschaftlichen Werth des Ausstleges un-
widerruflich vernichtet, und daß auch aus diesem Grunde
die Höhe der Belohnung in erster Linie davon abhängt, ob
die Aufzeichnungen durch die Schuld oder Ungeschicklichkeit
der Finder verdorben worden find oder nicht.

 

Saatenstand um die Mitte des Monates Juli 1903 im Kreise Oels.
Begutachtungsziffern (Noten): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

(Runderlaß der Herren Minister für Landwirthschaft 2c., sowie des Innern vom 16. November 1901 —- 1 Bc 94761.11. f. L. )
1 b 3646 am. v. s.

   
   

 

Durchschnittsnoten z „ «
Fm ch t a r t en. für ben Unzahl der von den Vertrauensmannern abgegebenen Noten

Staat Menge-stung- .
‘Breufseu. mgm s 1 | 2 s 3 4 s 5 s1—2f2—3s3—4s4—5

LSLinterweizen ...... 2,8 2,7 4 2 1 W1
ommerwezen . .--. . . . 2,6 23 6 1 1

Winterspelz ....... 2,1 '
Winterroggen ...... 2,6 2,6 3 2 3
Sommerroggen ....... 2,8 2,6 1 3 1
Sommer erste ...... 2,6" 2,3 2 5

f g 2 7 2 3 1 5 1 la er ......... 1
Kartoffeln ........ 2:8 2:5 6 1 1
Klee . . . . ,...... 2,6 2,4 1 5 1 1
Luzerne ......... 3,0 2,5 4
Wiesen ......... 2,6 2,3 6 1 1           

Königliches statistisches Bureau.
Ü len d.
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Wiederum ist die Provinz Schlesien durch Hochwasser schwer betroffen.

Der Schaden ist noch unübersehbar, aber zweifellos sehr groß. Zunächst
haudelt’s sich um Abstellung der dringendsten Nothftände, des Hungers und
der Obdachlosigkeit. Schnellste Hülfe thut noth.

Die Unterzeichneten haben sich daher, um die Privatwohlthiitigteit wirksam
zu organifiren und ungeordnetes Sammeln und Bertheilen zu verhüten, ent-
schlossen, mit dieser schleunigen vorläufigen Bitte an die Opfersreudigteit
aller heranzutreten. Geldspenden wolle man an den «Schlesischen Baut-
verein« Breslau, Ulbrechtsftraße, richten. »

Wegen der Gründung eines größeren Comitös und von Unterausschiissen
in den Kreisen der Provinz ist das Erforderliche veranlaßt.

Busan den 14. Juli 1903.
Der Vorsitzende des Brod-Landtags Der Oberpräfident.

BHerzog von Ratthor. J. .
Der Landeshauptmann. Michaelis,
Frhr. von Richthofen. Oberpriisidialrath.

Oelk, den 22. Juli 1903.
Den Herren Bürgermeistern in Bernstadt, Hundsseld und Inliusburg.

sowie den Herren Guts- und Gemeindevorstehern des Kreises werde ich
Sammelbogen überseuden und bitte sich der Sammlung von Spenden für
die geschildigten, dedauernswerthen Bewohner unserer Heimathprovinz freund-
lichft recht bald unterziehen zu wollen. Die gesammelten Beträge bitte ich
mit den Sammelbogen der KreissCommunabKasse hierselbft innerhalb
8 Tagen zugehen zu lassen. Jn Oels werde ich zur Bequemlichkeit der
Bewohner Listen in Umlauf leben. Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß
die Kreisbewohner ein jeder nach seinen Mitteln zur Linderung der Noth
der Seschiidigten einen Beitrag spenden werden.

Der Königliche Landrath.
Grat Ktoepoeh._..____.__ __...__.__....

Polizei-Angelegenheit.
Soeben erschienen:

Polizeiliches Taschenbuch
für Mlflelschleslen,

bearbeitet von Otto Kotze, Bürgermeister a. D.

2 Theil-e in ganz Leinen gebunden, bequemes Taschenformat.

Titels i. enthält die für die ganze Provinz Schlesien ergangenen
Ministerial- und Oberpräsidial-Verordnungen‚ sowie die Berg-
polizei-Verordnungen des Königlichen 0berbergamts, unter
Hinweis auf die bezüglichen Reichs- und Landesgesctze. die
Ausführungsanweisungen des Bundesraths, Ministerialerlasse
n. s. w.‚ s Mark.

Theil II. enthält die für den Re les-un sbezirk Breslau ergangenen
besonderen Verordnungen, Mar .

Es erteilt-i ner kein bis aut die neueste Zeit tortgetnhrtes

derartiges Polizeiwerk tnr den Regierungs-Bezirk Breslau.
Zu haben in allen Buchhandlungen oder direkt vom Verleger

G. III-Ists- In Konduite-.

  

Für die HerrennGastwirthel
drucke

der Polizei-Verordnung des Herrn Ober-Präsidenten zu Breslau vom
28. Mai 1903, betreffend das

Vernbsnlgen geistiger Getränke
sind in der Hosbuchdruckerii von A. Ludwig in Der! vorriithig.

Preis pro Stück (aus starke Pappe aufgezogen) 40 Ps.

 

 

 

Kirchliche Nachrichten. .—
Am 7. Sonntage nach Trinitatis.

Gottesdienfte in der Schloßkirche zu DeIB
*) Frühgottesdien 6 U : '

Schmide ff l" Hm ”am
I') Hauptgottesdienst 9 Uhr: Herr aior
. Biehler (Schilling’sche Ernteprkdixztx
) Nachmittags 2 Uhr: Herr Super-

intendent Ueberschiir.
Beichte früh 1 ‚9 Uhr: Herr Paftor Schmidt.

ochengottesdienst:
Donnerstag. den 30. Juli, früh 81/, Uhr-
Herr Paftor Hoffmann aus Woitsdorf.

Beichte srlih 8% Uhr: Herr Superiniendent
Ueberfchtir anstatt des Herrn Pastor
Kähler. J

n der Propsttirche
Mittags 11 Uhr Militiir -0ottesdieuft:

Herr Superintenteut Ueberschiir.
1 fit S: f amtegooge:
. r an en un ranun en: er:
Paftor Schmidt, g H

2. für Beerdigungen aus der Stadt: Herr
3 Fupeöintetntdeut Ueberschilr.

. r eer gungen vom Lande: err
Pastor Biehler. H

*) Colleete für die Dialouifsenisuftali in
Straßburg.

Speise-, Saat-
und Fabriikartosseln
lauft jeden Posten

Franz Kent, KartoffelsExvort,
Reimen iu Posen.

Zinnen-Miniat!
perleibt ein sattes, reinee Gesicht, rosiges
iugtndltiiches anstehen, weiße, fammets
weiche bunt und blendend schöner ich“.

Alles dies erzeugt: Radebenter

Strukturiert-itliramildileife
o. *E'ergmnnn & Co.,.Radebeul-Dresden.
allein echte Sch matte: Sterbens-fern
b. St. 50 Pi. bei Regber.

s ‚ü ·s v

Pluß-Otauser-Kitt
in Tuben nnd Gläsern,

mehrfach mit Gold- und Silber-
mebotflen hrümttrt, unübertroffen
zum Stätten sgerbrochener Gegenstände
bei 6. LIebeskind, Oels,
Richard Maroll, Drog., Oel-,
R. Kaschade, üeitenberg,
Oscar Tonndorf, Bchhdlg., Bernstadt,
A. Zwirner, Julineburg

mm der Stadt Oele
vom 18. Juli 1903.
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